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Ausgabe/Einnahme: Ausgabe EPL: 03 

Seite Reg. Entw. 313 KAP: 18 

Seite Erg. Vorl. ___ TITEL: 812 65 

 

Ist 2023 Soll 2024 2025 in TEuro 2026 

0,0 3.500,0 1.000,0 SOLL neu 1.000,0 

  + 1.000,0 +/- + 1.000,0 

  0,0 Reg. Entw. 0,0 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen zur Waldbrandbekämpfung 

Erläuterungen: 

Strategische Waldbrandschutzkonzeption des Freistaates Sachsen; Spezialtechnik für 
den Waldbrandschutz im Freistaat Sachsen bei Großschadensereignissen und 
Katastrophen auf Basis der Fortschreibung der Strategischen 
Waldbrandschutzkonzeption des Freistaates Sachsen, einschließlich spezieller 
Persönlicher Ausrüstung insbesondere für Flughelfergruppen. 

Die Soll-VE 2024 wird nicht in Anspruch genommen 

  Gesamt  Davon noch abzudecken:   

      2025 T€ 2026 T€ 2027 T€ 2028 T€ 
2029 ff. 

T€ 

Ist VE bis 2023         

Soll VE 2024 10.000,0  5.000,0 5.000,0    

Soll VE 2025         

Soll VE 2026               

Verpfl. aus VE    5.000,0 5.000,0    

 



 

 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Deckung zu Lasten des Gesamthaushaltes. 

Die einbringende Fraktion hält eine Erhöhung des Haushaltsansatzes für notwendig. 
Angesichts zunehmender Trockenperioden und der wachsenden Gefahr von Wald- 
und Vegetationsbränden ist es unerlässlich, die Einsatzkräfte im Freistaat Sachsen mit 
moderner und leistungsfähiger Technik auszustatten. Der Erwerb von Geräten und 
Ausrüstungsgegenständen zur Waldbrandbekämpfung ist daher keine freiwillige 
Ausgabe, sondern eine staatliche Notwendigkeit im Rahmen der Daseinsvorsorge. 

 


